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Informationsveranstaltung für Mitarbeiter:innen
11.05.2026, 14:00 Uhr und 13.05.2026, 11:00 Uhr

Teams-Konferenz
Elmar Schäfer (Geschäftsführer) und MAVen der Einrichtungen

Herzlich willkommen
„AVR 2027: Neue Entgeltordnung (Anlage 2)“
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§ Hintergrund AVR 2027: Anlage 2

Zum 01. Januar 2027 tritt die umfassende Reform unserer „Tarif-
Regelungen“ (AVR-Caritas) in Kraft
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§ Hintergrund AVR 2027: Anlage 2

Zum 01. Januar 2027 tritt die umfassende Reform unserer „Tarif-
Regelungen“ (AVR-Caritas) in Kraft

- Die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) – unser „Tarif“ - der Caritas 
werden neu strukturiert.

- Ziel ist ein einheitlicheres und transparenteres Tarifwerk für alle 
Mitarbeiter:innen.

- Eine erste Information erfolgte bereits über die Sonderausgabe 
der Mitarbeiter:innen-Info.



4

§ Für wen gilt insbesondere die neue Entgeltordnung

Wer ist betroffen?

- Wichtig für Anlage 2: Für unsere Einrichtungen und Schulen betreffen die Änderungen der neuen 
Entgeltordnung im Wesentlichen die Mitarbeiter:innen in der „Anlage 2“ (also alle Mitarbeiter:innen in 
den Verwaltungen, dem haustechnischen Bereich, der Hauswirtschaft, sowie teilweise in den therapeutischen 
Bereichen).  Hinweis: Fahrer:innen in Anlage 23 werden weiterhin auf der Vergütungstabelle der Anlage 2 
vergütet und können nicht wechseln.

- Wahlmöglichkeit zur Überleitung: Für die Mitarbeiter:innen in der Anlage 2 besteht ein Wahlrecht 
zur Überleitung in die neue Entgeltordnung.

- Lohnt sich die Überleitung? Je nach individueller Situation hinsichtlich der Eingruppierung, der 
erreichten Stufe und der familiären Situation (wegen Kinderzulagen) wird sich für einige ein Wechsel 
in die neue Entgeltordnung lohnen, für andere wird dagegen der Verbleib in der bestehenden 
Entgeltordnung finanziell von Vorteil sein.

- Keine wesentlichen Änderungen für Anlage 33: Für die Mitarbeitenden in der Anlage 33 ändert sich 
substanziell nichts.



5

§ Anlage 2 - Zusammensetzung der Vergütung

Alte 
Entgelttabelle der Anlage 2:

Neue
Entgelttabelle der  Entgeltordnung:

à Stufenaufstiege jeweils nach 2 Jahren à Stufenaufstiege jeweils nach 1,2,3,4,5  Jahren
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§ Vergleich „Anlage 33“ und „Anlage 2“

Entgelttabelle „S-Gruppen“ (bisher Anlage 33), 
Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst:

Neue
Entgelttabelle der  Entgeltordnung:

gleiche Systematik
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§ Anlage 2 - Zusammensetzung der Vergütung

Bestandteil Kein Wechsel
Neue und wechselnde 

Mitarbeiter:innen

Urlaubsgeld Wegfall Wegfall

Weihnachsgeld Wegfall Wegfall

Jahressonderzahlung

Leistungsentgelt 2%
schrittweise Erhöhung

(2027 0%, 2028 0,5%, 2029 1%, 
2030 1,5%, 2031 2,0%)

AZV-Tag befristet bis 2035 vorgesehen Wegfall

Kinderzulagen bleiben erhalten Wegfall

Bewährungsaufstieg bleibt erhalten Wegfall

Entgeltsperren -
Entgeltsperren bei Überleitung der 

Vergütungsgruppen 10 und 11 (Stufen 5 und 
6 erhalten Stufe 4) bis 31.12.2035

56 % bis 86 % je nach Entgelt- oder
Vergütungsgruppe

Was sollten Sie tun?

- Überleitung persönlich prüfen: Sie sollten 
für sich prüfen, ob sie in die neue 
Entgeltordnung übergeleitet werden 
möchten. 

- à Dazu besteht ab dem 1. Juni 2026 die 
Möglichkeit, ein (schriftliches) 
Mitteilungsverlangen an den Arbeitgeber zu  
stellen (Formular aus der Mitarbeiter:innen-
Info).

- Wechsel kann finanzielle Vorteile bieten: Je 
nach individueller Situation (z.B. im Hinblick 
auf die erreichte Stufe und Kinderzulagen) 
kann ein Wechsel zu finanziellen 
Besserungen führen. 

Alte Anlage 2:
Neue 

Entgeltordnung:



8

§ „Entgeltsperre“ in Vergütungsgruppe 10 und 11

Vergütungsgruppe 10 und 11 in 
Entgeltgruppe 2

Hinweis: Wer eine Entgeltsperre hat, bekommt direkt 
die 2% Leistungszulage (nicht aufsteigend) ab erster 
Auszahlung 2028

Sperre bis 31.12.2035
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§ Wie ist der Ablauf des Verfahrens hinsichtlich der Überleitung?

0201
Mitteilungsverlangen

Ab dem 1. Juni 2026 
möglich mit Formular 
(Recht auf ein 
„Mitteilungsverlangen“)

Dieses Verfahren 
ermöglicht es Ihnen, 
vom Dienstgeber für 
Ihren eventuellen 
Überleitungsantrag 
verbindlich Auskunft 
über die aktuelle und bei 
einer Überleitung 
zukünftige Ein-
gruppierung zu erhalten. 

Auskunft des 
Dienstgebers

Der Dienstgeber 
erteilt Ihnen auf ein 
Mitteilungsverlange
n hin innerhalb von 
4 Wochen eine 
Auskunft. 

Überleitungs-           
rechner

Mit den mitgeteilten 
Informationen können 
Sie prüfen, ob 
ein Wechsel in die neue 
Entgeltordnung für Sie 
finanziell von 
Vorteil ist. 

Zur Unterstützung für Sie 
steht ein „Über-
leitungsrechner“ unter 
avr-ueberleitungsrechner.de 
zur Verfügung. 

Verbindlicher 
Überleitungsantrag

Sollten Sie daraufhin zu 
der Entscheidung 
kommen, eine Überlei-
tung in die neue Ent-
geltordnung vorneh-
men zu wollen, ist ein 
verbindlicher Über-
leitungsantrag durch 
Sie unter Verwendung 
eines Formulars (wird 
rechtzeitig auf der 
Website zur Verfügung 
gestellt) spätestens 8 
Wochen vor einem der 
unten genannten 
möglichen  Um-
stellungszeitpunkte 
einzureichen.

Anhörung 
Mitarbeitervertretung

Vor der Überleitung 
auf Grundlage Ihres 
Antrags erfolgt eine 
Anhörung der 
Mitarbeitervertretung 
durch den 
Arbeitgeber. 

Die MAV prüft die vor-
gesehene zukünftige 
Eingruppierung und 
Einstufung und stimmt 
dieser zu oder lehnt 
diese ab. Bei 
Ablehnung erfolgt eine 
Überprüfung der 
beabsichtigten 
Eingruppierung. 

03 04 05 06

Überleitung in neue 
Entgeltordnung

Eine Umstellung 
kann einmalig 
innerhalb der 
nächsten 10 
Jahre zu 
festgelegten 
Zeitpunkten 
erfolgen (siehe 
nächste Folie)

à Formulare auf unserer website: 
 www.jugendhilfe-paderborn.de/AVR2027-Info
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§ Überleitungstermine

Die möglichen Stichtage für die Überleitung sind:

o in den Jahren 2027 und 2028: 
o jeweils der 

o 01.01.
o 01.04.
o 01.07. und 
o 01.10.

o in den Jahren 2029 bis 2031: jeweils der 01.01. und 01.07.
o in den Jahren 2032 bis 2036: jeweils der 01.01.

o Letztmalig zum 01.01.2036 möglich
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§ Überleitungsrechner

- Im Überleitungsrechner können Sie die Daten 
eingeben, die Sie nach dem Mitteilungsverlangen zu 
Ihrer evtl. zukünftigen Eingruppierung erhalten.

- Der gemeinsame Überleitungsrechner von Dienstgeber 
und Dienstnehmer steht beim Lambertusverlag zur 
Verfügung und ist neutral.

- Der Rechner kann nur eine Momentaufnahme 
darstellen. Tarifsteigerungen können nicht 
berücksichtigt werden.

- Zukünftige Kinderzulagen können ein relevanter Faktor 
sein.

- Dienstgeber und MAVen bieten Ihnen Unterstützung 
und Orientierung, können aber keine Beratung und 
Empfehlung im Einzelfall geben.

www.avr-ueberleitungsrechner.de
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§ Infos von den MAVen

-Unterstützung und Orientierung
-Prüfung im Anhörungsverfahren
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§ Wo erhalten Sie Unterstützung?

- Ihre zuständige Personalabteilung gibt Ihnen 
Unterstützung bezüglich des Verfahrens.

- Ebenso die MAV

- Haben Sie bitte Verständnis, dass seitens des 
Dienstgebers und der Mitarbeiter:innen der 
Verwaltungen keine Beratung und Empfehlung 
bezüglich Ihrer eigenen Entscheidungen 
erfolgen können.

Hinweise zur Anwendung des 
Überleitungsrechners auf unserer 
Website:
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§ Fallbeispiel Überleitungsrechner

à Überleitung nach EG 8

Beispiel mit 2 
Kindern: à 

Der/die Mitarbeitende NN ist in Vergütungsgruppe VG 5c, Ziffer 48 c, Anlage 2, 
Stufe 6 tätig. Innerhalb der Stufe 6 mit der Laufzeit 14 Monate

Für jedes Kind wird die Zulage einzeln eingegeben, da 
das Ende der Zulagenzahlung je nach Alter des Kindes / 
Kindergeldbezug unterschiedlich ist
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§ Fallbeispiel Überleitungsrechner

Beispiel
à Überleitung von VG 7 
à nach EG 5
à mit 2 Kindern

Beispiel mit 2 
Kindern: à 
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§ Fallbeispiel Überleitungsrechner

Beispiel
à Überleitung von VG 10 
à nach EG 2
à mit 2 Kindern
à ! Entgeltsperre bis 2035

Beispiel mit 2 
Kindern: à 
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§ Fallbeispiel Überleitungsrechner

Beispiel
à Überleitung von VG 10 
à nach EG 2
à ohne Kinder
à ! Entgeltsperre bis 2035

Beispiel mit 2 
Kindern: à 
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§ Infos / Formulare

www.jugendhilfe-paderborn.de/avr2027-info

à hier demnächst auch 
Download dieser 
Präsentation
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§ Fragen

Ihre Fragen?
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Vielen Dank!
Info-Videokonferenz für 

Mitarbeiter:innen
AVR 2027: 

Neue Entgeltordnung (Anlage 2)


